
 

 
 
 

Beitragsordnung 
  
1. Höhe der Beiträge 

a. Normalbeitrag bis Ende 2023: 50,00 €;  ab 2024:  65,00 € 

b. Schülerbeitrag bis Ende 2023: 30,00 €;  ab 2024:  40,00 € 

c. Familienbeitrag bis Ende 2023: 80,00 €;  ab 2024:  120,00 € 

d. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit 

e. Aufnahmegebühr ab 2024:   25,00 € 

 

2. Fälligkeit der Beiträge 

Die Beiträge werden am 01. Februar bzw. dem darauffolgenden Werktag 

des Beitragsjahres abgebucht. 

 

3. Regelungen 

a. Der Familienbeitrag gilt für Ehepaare und Lebensgemeinschaften, 

ggf. mit ihren Kindern sowie Elternteile mit mehreren Kindern bis 

einschließlich des vollendeten 18. Lebensjahrs. 

b. Der Normalbeitrag wird für alle anderen Mitglieder fällig, 

ausgenommen Ehrenmitglieder. 

c. Der Schülerbeitrag gilt für Schüler, Auszubildende und Studenten.  

Ggf. kann ein entsprechender Nachweis durch die Vorstandschaft 

verlangt werden. 

 

4. Beiträge für Anlagennutzung 

a. Geländestrecke Mitglieder:  5,00 € 

b. Geländestrecke Nichtmitglieder: 20,00 € 

c. Klesenmühle Mitglieder:  kostenfrei 

d. Klesenmühle Nichtmitglieder: 15,00 € 

Die Beitragsordnung inkl. Änderungen (siehe 4.) wurden beschlossen auf 

der Jahreshauptversammlung vom 19.01.2024 

Die Vorstandschaft 


